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Aménagement du territoire

Zukunftsvision flir unsere
Fliessgewasser

Leitbild Fliessgewasser Schweiz

Die Fliessgewasser sind eine wichtige Lebensgrundlage von Menschen, Tieren und
Pflanzen. Sie mlssen geschiitzt und ihre Funktionen langfristig sicher gestellt werden.
Einer Koordination der kiinftigen Massnahmen kommt eine zentrale Bedeutung zu,
denn es geht darum, die Vision naturnaher Schweizer Gewdsser umzusetzen. Dazu
liegt nun ein «Leitbild Fliessgewasser Schweiz» vor.

Rivieres, torrents et ruisseaux fournissent les bases vitales aux hommes, aux animaux
et aux plantes. Nos cours d’eau doivent par conséquent étre protégés de maniére a
pouvoir remplir durablement leurs fonctions. Condition essentielle: coordonner les
mesures a prendre, afin que les eaux de surface retrouvent dans toute la Suisse un
état aussi naturel que possible. Les idées directrices «Cours d’eau suisses» fixe des ob-
jectifs et préconise des mesures.

| corsi d’acqua sono un’'importante fonte vitale per I'uomo, la flora e la fauna. Que-
sto significa che vanno protetti e la loro funzionalita va garantita nel lungo periodo.
Di conseguenza, il coordinamento delle misure future acquista sempre pit rilievo, spe-
cialmente quando si tratta di ripristinare lo stato naturale dei corsi d'acqua svizzeri. A

riguardo ora esiste il «modello dei corsi d'acqua svizzeri».

Bundesamt fir Umwelt, Wald und Land-
schaft, Bundesamt fiir Wasser und Geo-
logie

Die Fliessgewasser haben viele Funktio-
nen: Sie gestalten Landschaften, trans-
portieren Wasser und Geschiebe. Sie sind
lebenswichtige Adern in unseren Land-
schaften und haben eine ausgleichende
Wirkung fur unsere Okosysteme. Sie er-
neuern unsere Grundwasserreserven.
Und vor allem: Sie sind lebendig und dy-
namisch. Sie suchen sich ihren Weg und
treten dabei manchmal auch Uber die
Ufer. Aber der Mensch ist ihnen zu nahe
getreten.
Diese Funktionen kénnen die Fliessge-
wasser durch zu starke Eingriffe des Men-
schen verlieren:
® Eingeengte Gerinne und zu harte Ver-
bauungen kénnen das Hochwasserrisi-
ko verscharfen.
® Zu intensive industrielle oder landwirt-
schaftliche Nutzungen zu nahe am Ge-
wasser beeintrachtigen die Wasserqua-
litat.
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Unsere Gesetzesgrundlagen im Wasser-
bau, im Gewasserschutz, in der Raum-
planung und der Landwirtschaft spiegeln
diese Erkenntnisse. Die Forderungen nach
ausreichendem Gewasserraum, effizien-
tem Schutz vor Wassergefahren sowie
nach der Erhaltung der Gewadsserqualitat
kénnen heute optimal kombiniert wer-
den. Die Praxis zeigt, dass dieser ganz-
heitliche Ansatz erfolgreich ist. Dafur gibt
es in der ganzen Schweiz gute Beispiele.
Es sollen noch viele mehr werden.

Drei Entwicklungsziele stehen im Vorder-
grund:

® jusreichender Gewadsserraum

® ausreichende Wasserfiihrung

® ausreichende Wasserqualitat.

Diese Ziele konnen erreicht werden, wenn
den Grundsatzen der Nachhaltigkeit ent-
sprochen wird: Konkret bedeutet das die
gleichgewichtige Berlcksichtigung der
sozialen, okologischen und wirtschaftli-
chen Aspekte eines Gewassers. Langfris-
tig resultiert daraus die Erhaltung natur-
licher Gewasser.

Das «Leitbild Fliessgewasser Schweiz» der
Bundesamter BUWAL, BWG, BLW und
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Abb. 1: Vorbildliches Fliessgewasser-
konzept des Kantons Genf.

ARE bringt die Entwicklungsziele fur un-
sere Fliessgewasser den Fachleuten und
Interessierten naher. Die vier Bundesam-
ter wollen mit dem guten Beispiel einer
ganzheitlichen Zusammenarbeit voran-
gehen und gleichzeitig Anstosse fir eine
nachhaltige Strategie auf allen Hand-
lungsebenen der Gewasserpolitik geben.
Das Leitbild skizziert Massnahmen, wie
die Kantone, Regionen und Gemeinden
vorgehen konnen. Nicht zuletzt will es
den Fachleuten und interessierten Birge-
rinnen und Blrgern gute Beispiele liefern.
Das Wissen ist vorhanden. Es kann jetzt
gehandelt und umgesetzt werden.

Entwicklungsziel
«ausreichender
Gewasserraum»

Ein ausreichender Gewadsserraum fur die
natdrliche, raumliche und zeitliche Ent-
wicklung des Gewadssers heisst:

® ausreichender Querschnitt zur Sicher-
stellung der Hochwasserabflisse, des
Geschiebetransports und der Entwas-
serung des Kulturlandes und der Sied-
lung;

e genligend Raum zur Ausbildung einer
nattrlichen  Strukturvielfalt in  den
aquatischen, amphibischen und ter-
restrischen Lebensrdumen;

e gentigend Raum fir das Gedeihen
standortgerechter Lebensgemein-
schaften und die Vernetzung der Le-
bensraume;

e genligend Raum zur Erholung der Be-




Raumplanung

volkerung sowie zur Wahrnehmung
und Identifikation mit der Kulturland-
schaft;

® ausreichender Abstand der Bodennut-
zung vom Fliessgewasser zur Vermei-
dung von Gewasserverschmutzung.

Massnahmen zur Festlegung eines

ausreichenden Gewasserraums

Der Hochwasserschutz wird mit minima-

len Eingriffen in die Fliessgewdsser si-

chergestellt. Es gilt das Prinzip: «Ruckhal-
ten wo immer mdglich, durchleiten wo
notig». Der Raumbedarf der Fliessgewas-
ser ist in der kantonalen Richtplanung als

Grundsatz zu verankern und in der Nut-

zungsplanung umzusetzen. Das heisst:

® An allen Fliessgewdssern ist der Raum-
bedarf im Sinne der «Raumbedarfskur-
ve minimal» anzustreben. Dies dient
der Sicherstellung der Gewasserfunk-
tionen in minimalem Umfang. Puffer-
streifen sind situationsbezogen sicher-
zustellen, je nach Situation entsprechen
sie im Minimum dem Dungeverbots-
streifen gemass Stoffverordnung bzw.
dem Pufferzonenschlussel (empfohle-
ne minimale Gewadsserbreite).

® In nationalen Vorranggebieten (natio-
nale Interessengebiete Naturschutz
«NIN»; Inventare von nationaler Be-
deutung) und in weiteren, von den
Kantonen zu bezeichnenden Vorrang-
gebieten (z.B. Naturschutzgebiete, Ge-
wasserschutzbereiche, Fischschutzge-
biete) ist der Raumbedarf nach Mass-
gabe der «Biodiversitdtskurve» anzu-
streben. Dieser dient der Sicherstellung
und Férderung der naturlichen Vielfalt
standortgerechter Tier- und Pflanzen-
arten (erweiterte Gewasserbreite, Ver-
netzungskorridor).

e Sofern eine entsprechende Zielsetzung
besteht, ist der Raumbedarf in Inventar-
objekten von nationaler Bedeutung
(z.B. Auen), in ausgewiesenen Schutz-
gebieten und in Bereichen mit einer ex-
tensiven Nutzung im Sinne des Pendel-
bandes anzustreben. Das Pendelband
(gentigend Raum fir die Bildung von
Maandern, Verzweigungen des Laufes,
begrenzte Ufererosion erlaubt) dient
der Sicherstellung der naturnahen Ein-

gliederung des Fliessgewassers in die
Landschaft (massgebende Grosse: Pen-
delbandbreite).

Entwicklungsziel
«ausreichende
Wasserfihrung»

Eine ausreichende Wasserfihrung mit

einem naturnahen Abflussregime ein-

schliesslich Geschiebehaushalt heisst:

e Erhalten ausreichender aquatischer Le-
bensraume

® eine angemessene Restwassermenge
bei Wasserentnahmen und Wassernut-
zungen.

Massnahmen fur eine ausreichende
Wasserfihrung
Die Nutzung der Fliessgewasser hat unter
Berticksichtigung der naturlichen Funk-
tionen des Wasserkreislaufes zu erfolgen.
Das heisst:
® Bei Wassernutzungen ist die Restwas-
sersituation im Hinblick auf die Erhal-
tung ausreichender aquatischer und
anderer sensibler, wassergebundener
Lebensraume zu optimieren. Bei beste-
henden Wasserentnahmen an Gewads-
sern sind allenfalls erforderliche Sanie-
rungen durchzufhren.
Beeinflusste Abflussregime und der Ge-
schiebehaushalt sind anlasslich der Pla-
nung, der Erstellung oder des Betriebes
von Bauten oder Anlagen so zu ver-
bessern, dass sie zum Erreichen der Ent-
wicklungsziele beitragen.

e Natrliche Regime von Abfluss und Ge-
schiebetrieb sind moéglichst zu erhalten;
soweit die Erhaltung nicht moglich ist,
sind sie im Hinblick auf die Sicherstel-
lung aller Gewasserfunktionen in Qua-
litdt, Quantitat und in der zeitlichen Di-
mension so naturnah wie moglich zu
gestalten.

Entwicklungsziel
«ausreichende
Wasserqualitat»

Eine ausreichende Wasserqualitat heisst:

® die Temperaturverhaltnisse sind natur-
nah;
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Abb. 2: Ganzheitliche Konzepte fur
die Thur.

e kiinstliche, langlebige Stoffe sind im
Wasser, in den Schwebstoffen und in
den Sedimenten nicht oder nur in un-
schadlichem Ausmass enthalten;

¢ andere Stoffe, die durch menschliche
Tatigkeit ins Wasser gelangen koénnen,
haben keine nachteiligen Einwirkun-
gen auf die Lebensgemeinschaften und
auf die Nutzung der Fliessgewasser.

Massnahmen fur die Schaffung einer

ausreichenden Wasserqualitat

Die Vermeidung oder Verringerung der

Gewasserbelastung  durch Schad-,

Schmutz- und Néhrstoffe aus Haushalt,

Industrie und Gewerbe sowie aus diffu-

sen Quellen (Landwirtschaft, Luft) mussin

erster Linie durch Massnahmen an der

Quelle erfolgen. Das heisst:

® Die Eintrdge von Schad- und Néhrstof-
fen aus dem kommunalen Bereich sind
durch Massnahmen bei der Verwen-
dung der Stoffe und bei der Abwasser-
behandlung nach dem Stand der
Technik zu vermeiden oder derart zu
verringern, dass die Gewasser nicht be-
eintrachtigt werden.

® Die Eintrdge von synthetischen organi-
schen Stoffen und von Schwermetallen
aus Industrie und Gewerbe sind durch
Massnahmen bei den Produktionspro-
zessen und bei der Abwasserreinigung
nach dem Stand der Technik zu ver-
meiden oder derart zu reduzieren, dass
die Gewasser nicht beeintrachtigt wer-
den.

e Die diffuse Gewdsserbelastung durch
Schad- und Nahrstoffe ist soweit zu re-
duzieren, dass die Fliessgewdsser vor
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Abb. 3: Pufferzonen reduzieren Belas-
tung der Gewasser.

nachteiligen Einwirkungen geschutzt
werden. In der Landwirtschaft sind die
Einzelmassnahmen u.a.: Einrichtung
von Pufferstreifen mit extensiver Be-
wirtschaftung, ausgeglichene Dinger-
bilanz auf Betrieben mit Nutztierhal-
tung, Direktsaat, Extensivierung von
Wiesland, reduzierter Einsatz von
Kunstdingern und Pflanzenbehand-
lungsmitteln, Verminderung der Erosi-
on und Abschwemmung der Boden
durch entsprechende Bodenbearbei-
tungsmassnahmen (wie z.B. Direktsaat
und/oder Mulchsaat).

Alle ziehen am gleichen
Strick

Das «Leitbild Fliessgewasser Schweiz»
gibt Anstosse flr einen ganzheitlichen
Umgang mit Gewassern. Es zeigt, wie er-
folgreiche Losungen angepackt werden.
Das Leitbild allein hat jedoch keine Wir-
kung. Fur die Umsetzung in die Praxis
braucht es Menschen. Menschen aus al-
len Disziplinen, denn nur das Zusammen-
spiel zwischen den Spezialistinnen und
Spezialisten aus dem Wasserbau, der
Okologie, der Raum- und Landschafts-
planung und der Landwirtschaft garan-

tiert eine sachgerechte Umsetzung der
Entwicklungsziele dieses Leitbildes. Jeder
und jede von ihnen geht mit einem be-
stimmten Blickwinkel ans Werk. Zusam-
men haben jedoch alle auch einen Blick
furs Ganze und fir Losungen, die allen In-
teressen gerecht werden. Eine tragende
Rolle spielt dabei das Zusammenwirken
zwischen den Fachstellen des Bundes, der
Kantone und der Gemeinden. Bei den 6f-
fentlichen Fachstellen befindet sich viel
Know-how. Ihre Funktion ist auch die Um-
setzung der gesetzlichen Vorgaben. So et-
wa des Gewasserschutzgesetzes, der Ge-
wasserschutzverordnung (Festlegung der
Anforderungen an die Wasserqualitat),
der Wasserbauverordnung (Artikel 21:
Verpflichtung der Kantone auf Festlegung
des Raumbedarfs der Gewasser) oder der
Stoffverordnung (Verbote und Einschran-
kungen der Verwendung von Stoffen an
Gewassern). Diese Gesetze legen die
Richtung fur den Umgang mit Fliessge-
wassern fest, sie lassen Spielrdume fur in-
telligente und innovative Losungen.

Diese Spielrdume sollen noch besser ge-
nutzt werden. Ebenso wichtig sind die pri-
vaten Akteure: Die Wirtschafts- und Um-
weltverbdnde — und nicht zuletzt die di-
rekt Betroffenen. Sie alle wollen zu Recht
ein Wort mitreden. Sie alle sollen an den
Projekten teilhaben und mitwirken, aber
auch selber die Initiative ergreifen. Und
sie sollen nach der Realisierung die Freu-
de an der guten Losung teilen. In den letz-
ten Jahren wurde in der ganzen Schweiz
in vielen Fliessgewasser-Projekten viel
Wertvolles geleistet: Bei vielen Gewassern
werden sowohl| die Hochwasserschutz-
sicht wie auch die Umweltanliegen
berticksichtigt, eine stattliche Anzahl an
Renaturierungen und Wiederherstellun-
gen wurde realisiert, der Hochwasser-
schutz hat einen neuen Stellenwert in ei-
nem neuen Umfeld erhalten. Zu verdan-
ken ist dies den vielen engagierten

Mitwirkenden aus allen Fach- und Wis-
sensgebieten: Unsere Fliessgewasser ha-
ben eine lebendige Zukunft vor sich.

Kontakte:

Bundesamt fur Umwelt, Wald und Land-
schaft (BUWAL)

CH-3003 Bern

www.umwelt-schweiz.ch

Bundesamt fiur Wasser und Geologie
(BWG)

CH-3003 Bern

www.bwg.admin.ch

Bundesamt fur Landwirtschaft (BLW)
CH-3003 Bern
www.blw.admin.ch

Bundesamt fiir Raumentwicklung (ARE)
CH-3003 Bern
www.are.ch

Leitbild Fliessgewasser Schweiz

Herausgeber:

Bundesamt fur Umwelt, Wald und
Landschaft (BUWAL)

Bundesamt fur Wasser und Geolo-
gie BWG)

unter Mitarbeit des Bundesamtes
far Landwirtschaft (BLW) und des
Bundesamtes fur Raumentwick-
lung (ARE)
www.umwelt-schweiz.ch
www.bwg.admin.ch

Bestellungen:

BBL, Vertrieb Publikationen
CH-3003 Bern

Bestellnummer: 319.503d oder f
verkauf.zivil@bbl.admin.ch
www.bundespublikationen.ch

576

\ Géomatique Suisse 10/2003



	Zukunftsvision für unsere Fliessgewässer : Leitbild Fliessgewässer Schweiz

